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Auftragnehmer
1. Gegenstand des Auftrages

Wahrnehmung der Interessen des Auftraggebers nach vertrags- und versicherungstechnischen Grundsätzen, sowie Hilfestellung bzw. Erledigung von Behördenwegen und außergerichtlichen Schadensregulierungen auf folgenden Gebieten:

· Risiko allgemein: Erfassung und Bewertung, der den Auftraggeber bedrohenden Gefahren nach vertrags- und versicherungstechnischen Grundsätzen und insoweit auch österreichische Versicherer oder in Österreich niedergelassene Versicherer, im allgemeinen dafür Versicherungsschutz bieten, sowie die Steuerung des Einsatzes von Sicherheitsgütern

· Vertragsversicherung inkl. Schadenregulierung

· Schadenfälle, auch ohne Bezug auf einen Versicherungsvertrag

· Der Gegenstand des Auftrages umfasst in keinem Fall Tätigkeiten, die Kraft Gesetzes Rechtsanwälten, Notaren oder Wirtschaftstreuhändern vorbehalten sind

2. Dauer des Auftragsverhältnisses

Wird der Auftrag zur Wahrnehmung der versicherungstechnischen Interessen des Auftraggebers erteilt, so gilt der Vertrag für unbestimmte Zeit als abgeschlossen.

Wird ein Einzelauftrag erteilt, so erlischt das Auftragsverhältnis mit Erfüllung desselben.

3. Beendigung des Auftragsverhältnisses

Beendigung des Auftragsverhältnisses durch den Auftraggeber

a) Der Auftraggeber kann den Auftrag jederzeit unter Einhaltung einer Monatsfrist kündigen.

Ist im Rahmen der Wahrnehmung der risikotechnischen Interessen des Auftraggebers ein Verfahren zur Schadensregulierung anhängig, so ist ein Widerruf des Auftrages zur Schadensregulierung erst nach Beendigung dieses Verfahrens möglich.

Beendigung des Auftragsverhältnisses durch den Auftragnehmer

a) Der Auftragnehmer ist berechtigt, das Auftragsverhältnis jederzeit mit Monatsfrist zu kündigen.

b) Aus wichtigem Grund kann das Auftragsverhältnis jederzeit und fristlos gekündigt zu werden.

Als wichtiger Grund gilt insbesondere

· Wenn gegen den Auftraggeber ein gerichtliches Strafverfahren wegen eines Deliktes eingeleitet wird, für das der Tatbestand des Vorsatzes gegeben ist.

· Wenn der Auftraggeber ohne Beiziehung des Auftragsnehmers mit Versicherern, Schadenverursachern, Beratern in Versicherungsangelegenheiten, Versicherungsmaklern etc. Verhandlung führt und/oder diesen Personen gegenüber rechtsgeschäftliche Erklärung abgibt.

· Wenn der Auftraggeber mit der Honorarzahlung mehr als 1 Monat in Verzug ist.

Wurde das Auftragsverhältnis entsprechend der o.a. Bestimmung widerrufen, gekündigt oder aufgelöst, so besteht keine Fortsetzungspflicht des Auftragnehmers.

In jedem Fall ist der Auftrag schriftlich zu kündigen, dies gilt für beide Parteien

Sonstige Beendigungsgründe

3.3.1. Tod des Auftraggebers

Im Falle des Todes des Auftraggebers wird das Vertragsverhältnis mit der Einantwortung des Nachlasses an die Erben beendet. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Geschäfte durch den Auftragnehmer weiterzuführen.

3.3.2. Konkurs des Auftragnehmers oder Auftraggebers

Wird über das Vermögen des Auftraggebers oder des Auftragnehmers ein Konkursverfahren eröffnet, so endet das gegenständliche Vertragsverhältnis mit dem Zeitpunkt der Eröffnung des Konkursverfahrens.

4. Unterbevollmächtigung

Der Auftragnehmer ist berechtigt, im Rahmen der vertraglich übernommenen Tätigkeiten Unterbevollmächtigungen zu erteilen.

5. Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

· den Auftrag mit der redlichen Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmannes auszuführen

· den Weisungen des Auftraggebers ist Folge zu leisten, soweit diese sachlich und fachlich gerechtfertigt sind und den Interessen des Auftraggebers nicht zuwiderhandeln

· die Interessen des Auftraggebers zu wahren und Interessenskollisionen zu vermeiden bzw. wenn solche erkennbar sind, den Auftraggeber zu informieren

· keine, wie immer gearteten Informationen über die im Zusammenhang mit dem erteilten Auftrag bekannt gewordenen Daten, so ferne es sich um Daten zur Erfüllung des Auftrages handelt, an Dritte weiterzugeben

· sämtliche im Zusammenhang mit dem Auftrag überlassenen Unterlagen sind nach Beendigung des Auftragsverhältnisses dem Auftraggeber zu retournieren

· über erfolgte Schadensregulierungen Rechnung zu legen

· mit dem Auftraggeber einen gesonderten Risikoerhebungsbogen auszufüllen, worin der Familien-, Finanz- u. Versicherungsstand erhoben wird, um etwaige Verbesserungsvorschläge oder Lücken gemeinsam mit Diesem zu besprechen oder zu schließen.

6. Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer bei der Durchführung des Auftrages weitgehend zu unterstützen, insbesondere

· die zur Auftragserfüllung erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen

· Aufklärung über Sachverhalte zu geben

· Einsichtnahme in zur Auftragserfüllung erforderliche Unterlagen zu gewähren (Einsichtnahme in Urkunden und Dokumente, in das Rechnungswesen, in Jahresabschlüsse usw.)

· erforderliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen

· Änderungen der Risikosituation, sowohl in technischer, rechtlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht, dem Auftragnehmern umgehend bekannt zu geben

· Schadenfälle sofort dem Auftragnehmer zu melden

Weiters ist der Auftraggeber verpflichtet,

· dem Auftragnehmer eine schriftliche Vollmacht zu erteilen

· keinem Dritten, der auf dem Sachgebiet des Auftragnehmers oder einem ähnlichen Sachgebiet tätig ist, ohne Wissen und Wollen des Auftragnehmers, Auftrag und/oder Vollmacht zu erteilen

· keine Verhandlung mit Versicherern oder deren Erfüllungsgehilfen, ohne Einverständnis des Auftragnehmers zu führen

· keine rechtsgeschäftliche Erklärung gegenüber Versicherern, Geschädigten, Schadensverursachern oder deren Erfüllungsgehilfen ohne Einverständnis des Auftragnehmers abzugeben

· dem Auftragnehmer alle zur Besorgung des Auftrages notwendig gewordenen Aufwendungen zu ersetzen (z.B.: Barauslagen, Gebühren, Telefon- und Portokosten, Fahrt- und Reisekosten, etc.)

· Bei Verstoß des Kunden verpflichtet sich dieser, den tatsächlichen nachgewiesenen Schaden des Maklers zu ersetzen.

7. Honorar

· Für sämtliche Tätigkeiten des Auftragnehmers wird folgende Honorarvereinbarung getroffen:

· Zeithonorar pro angefangener 1/4 Stunde € 23,-- exkl. MwSt.

· Ausfertigung schriftlicher Kostenvoranschläge: pauschale € 20,00 exkl. MwSt.

· Bestandsliste € 7,-- exkl. MwSt.

· Schadenabwicklung aus Fremdverträgen: wird vor der Annahme mit dem Geschädigten individuell vereinbart.

· Die Erstveranlassung im Schadensfall (aus Eigenverträgen), wie Schadenaufnahme und Weiterleitung an den Versicherer, rechtfertigt keinen Honoraranspruch.

· Bei Reduzierung aus Fremdverträgen gilt eine Pauschalhonorierung von 50 % der Ersten Jahresersparnis exkl. MwSt. als vereinbart.

· Sollten zusätzliche Spesen anfallen (z.B.: Fahrtkosten, Telefon, etc.) so ist der Auftragnehmer verpflichtet darüber detaillierte Aufzeichnung zu führen und dieses gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Möglichkeit einer Pauschalhonorierung sämtlicher Leistungen der GmbH kann im Einzelfall vereinbart werden.

Zu deren Gültigkeit bedarf es aber der Schriftform.

8. Haftung

Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für jeden Schaden, den er oder seine Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht haben.

9. Datenerfassung und –bearbeitung

Der Auftraggeber erklärt seine Einwilligung, dass seine personenbezogenen Daten durch den Auftragnehmern automationsunterstützt verarbeitet werden können und in Erfüllung des Auftrages auch an Dritte weitergegeben werden dürfen.

10. Allgemeine Bestimmungen

Soweit der Vertrag eine Lücke enthält, ganz oder teilweise unwirksam ist bzw. wird, so richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den hierfür geltenden gesetzliche Bestimmungen. Für diesen Zweck wird vereinbart, dass die Bestimmung anzuwenden ist, die den von den Parteien ursprünglich beabsichtigten zu erreichenden wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

11. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

11.1.Erfüllungsort und Gerichtsstand

Als Erfüllungsort gilt Österreich.

Für allfällige Rechtsstreitigkeiten aus dem Beratungs- und Geschäftsbesorgungsvertrag wird, soweit nicht die Bestimmungen des Konsumentenschutz Gesetztes entgegenstehen, die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bezirksgerichts Schwechat gem. § 104 JN vereinbart.

11.2. Rechtswahl

Die Vertragsparteien unterwerfen sich einvernehmlich dem österreichischen Recht.

Mit seiner Unterschrift erklärt sich der Auftraggeber, die allgemeinen Geschäftsbedingungen der österreichischen Versicherungsmakler zur Kenntnis genommen und erklärt zu haben.

_________________________

               Ort, Datum

_________________________                                                     _________________________

            Auftraggeber                                                                                  Auftragnehmer

Bankverbindung: 
NÖ Hypo Landesbank


BLZ: 53000


Kto.: 4755-002424

Vermittlerregister (Internet):       versicherungsvermittler.bmwa.gv.at

Beschwerdestelle:                      Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit; 1010 Wien Stubenring 1
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